
EU-PLATTFORM ZUR KOEXISTENZ 
VON MENSCHEN & GROSSRAUBTIEREN

Entwicklungsprogramme für 
den ländlichen Raum 
Förderung der Koexistenz von 
Menschen und Großraubtieren

Konflikt-
minimierung

Lösungs-
findung

Nutzen Sie Ihr Entwicklungsprogramm für den 
ländlichen Raum, um die Koexistenz von Menschen 
und Großraubtieren zu fördern

NEIN

Programmänderungen können 
jährlich vorgenommen werden 
und der Kommission zur 
Genehmigung vorgelegt werden. 
Kontaktieren Sie dafür den 
Begleitausschuss und bitten 
Sie ihn eine neue Maßnahme 
aufzunehmen. 

JA

Machen Sie auf die Maßnahmen, 
die in Ihrem Land oder Ihrer Region 
zur Förderung der Koexistenz 
getroffen werden, aufmerksam. 
Führen Sie Aktionen aus, die 
potenzielle Nutznießer dazu infor-
mieren, beraten und unterstützen. 
Nutzen Sie diese Broschüre im 
Gespräch mit relevanten Akteuren 
und Akteurinnen sowie Ministe-
rien, um sicher zu gehen, dass 
die Maßnahmen effektiv in Ihrem 
Land umgesetzt werden.

Photos: European Commission unless otherwise 
indicated. Reproduction is authorised provided 
the source is acknowledged.
© European Union, 2015

Die EU-Plattform zur Koexistenz von Menschen und 

Großraubtieren ist dafür da, um Wege und Mittel zu fördern, 

die Konflikte zwischen menschlichen Interessen und der 

Anwesenheit von Großraubtieren minimieren, und um, wo auch immer möglich, 

Lösungen zu finden durch den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit in einer 

ergebnisoffenen, konstruktiven und gegenseitig respektvollen Art und Weise.

Webseite der Großraubtier-Plattform: 
www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/
species/carnivores/coexistence_platform.htm

Das Sekretariat der Plattform wird von adelphi consult GmbH 
und Callisto gestellt. Kontakt: lcplatform@adelphi.de

Joint representatives of Finnish & 

Swedish reindeer herders

FACE | The European Federation of 

Associations for Hunting & Conservation

CIC | The International Council for 

Game & Wildlife Conservation

IUCN | The World Conservation Union, 

European Union Representative Office

WWF | Worldwide Fund for Nature, 

European Policy Office

EUROPARC Federation

ELO | European Landowners’ 

Organization

Mitglieder der Plattform

Informieren Sie sich:

  Kontaktstelle für Mitgliedsstaaten: 
www.enrd.ec.europa.eu/contact/country-data_de

  Häufig gestellte Fragen zur ländlichen Entwicklung: 
http://enrd.ec.europa.eu/about/frequently-asked-questions_de 

  Länderdateien der Entwicklungsprogramme für den ländlichen 
Raum, einschließlich Volltexte und Merkblättern: 
www.ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/
country-files_de

  Plattformbericht: Förderung bewährter Praktiken der 
Koexistenz – Präsentation von Beispielen und Untersuchung 
der Unterstützung durch den ELER (auf Englisch):
www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/
species/carnivores/pdf/160906_LC%20Platform-case%20
studies%20and%20RD.pdf

Konflikt-
minimierung

Lösungs-
findung

Die Plattform zur Koexistenz von Menschen & Großraubtieren 

wird gefördert durch die Europäische Kommission. Diese 

Broschüre basiert auf einem Bericht des Sekretariats der 

Plattform. Der Inhalt spiegelt nicht zwangsläufig die offizielle 

Meinung der Europäischen Kommission wider.

SIND MASSNAHMEN, DIE DIE KOEXISTENZ VON MENSCHEN 

UND GROSSRAUBTIEREN FÖRDERN, BESTANDTEIL IHRES 

ENTWICKLUNGSPROGRAMMES FÜR DEN LÄNDLICHEN RAUM ?

Fo
to

s:
 E

ur
op

äi
sc

h
e 

Ko
m

m
is

si
on

 ©
 E

ur
op

äi
sc

h
e 

U
ni

on
 2

0
17

* Der Begleitausschuss besteht aus Verwaltungsbehörden und Vertretern von Interessen-

gruppen. Dessen Zweck ist die Überwachung der Programmumsetzung und die Überprü-

fung jeglicher Änderungen. Siehe oben nach den Kontaktstellen der Mitgliedsstaaten.



* Maßnahmencodes werden in der EU-Verordnung und auch in den Programmen der Mitgliederstaaten verwendet. 
Sie werden in der Durchführungsverordnung, im Anhang 1, Teil 5 aufgeführt: www.eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0808

Über den ELER können Maßnahmen finanziert werden, die das Risiko eines Schadens, der durch Großraubtiere zustande 
gekommen ist, reduzieren oder die Wissens- und Bewusstseinsbildung sowie die Zusammenarbeit fördern. Ausgleichszahlungen 
für von Großraubtieren verursachte Schäden sind nicht Gegenstand der Förderung. Die Arten bewährter Praktiken und die 
jeweiligen ELER-Maßnahmen, welche diese finanzieren können, werden im Folgenden aufgelistet.

ART DER BEWÄHRTEN 

PRAKTIKEN
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ELER-MASSNAHMEN*, DIE BEWÄHRTE PRAKTIKEN 

FINANZIEREN KÖNNEN (MIT MASSNAHMENCODE)
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* Webseite der Europäischen Kommission und Link zur ELER-Verordnung: 
www.ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_de

Auch praktische Maßnahmen zur Verringerung des Risikos 

eines Schadens durch Großraubtiere, wie z.B. die Bereitstellung 

eines Herdenschutzhundes, können finanziert werden.

Beratung im Bezug auf das Zusammenleben 

mit Großraubtieren

Bewusstseinsförderung

Gründung von Ökotourismus- Unternehmen 

mit Bezug zu Großraubtieren

Einführung eines Umweltsiegels mit 

Bezug auf Großraubtieren

Einbindung von Ehrenamtlichen in die Förderung 

der Koexistenz mit Großraubtieren

Erwerb, Instandhaltung/Versorgung von 

Zäunen, Herdenschutzhunden, Überwachungs-

technik und akustischen oder visuellen 

Abschreckungsmaßnahmen

Förderung traditioneller Praktiken, 

wie beispielsweise saisonale Beweidung

Anpassung der Viehweidepraktiken

Habitats-Management großer Raubtier- und Wildarten

Monitoring von Großraubtieren gemeinsam 

mit Interessengruppen

Untersuchungen zu Haltungen von Interessengruppen

Kooperation zwischen Interessengruppen

Pilotprojekte

Daten & Fakten

Die Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum haben 

zum Ziel, den sozialen, wirtschaftlichen sowie ökologischen 

Anforderungen der ländlichen Gebiete gerecht zu werden

Die Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum basieren 

auf einer durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für 

die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) ausgewählten 

Kombination an 20 Maßnahmen und 60 Teilmaßnahmen.

Die Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum werden über 

den ELER* finanziert (zweite Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik)

Der ELER stellt im Förderzeitraum 2014-2020, 100 Milliarden Euro 

zur Verfügung, kofinanziert von den Mitgliedsstaaten

Die Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum werden 

von den Mitgliedsländern und Regionen umgesetzt

Die Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum können 

abgeändert werden – Maßnahmen können jährlich unter 

Zustimmung der Europäischen Kommission hinzugefügt werden

Die Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum können 

wesentlich zur Verbesserung des Zusammenlebens von 

Großraubtier und Mensch beitragen

Weitere Information zu den ELER-Maßnahmen


